
Beantwortung der Anfrage in der Gemeindevertretung Roßdorf 
 

Anfrage von: Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen 

Anfrage Betreff: Anfrage zur halbseitigen Sperrung des Arheilger Wegs 
an der Haftpflichtkasse 

Anfrage Datum: 29.01.2018 

Beantwortung in Sitzung: 
(Nummer und Datum) 

13. Sitzung der GVE am 01.03.2018 

 
Frage 1: Für welchen Zeitraum wurde diese Sperrung bei der ersten Antragstellung 
beantragt, und für wie lange hat die Gemeinde diese Maßnahme im ersten Anlauf 
genehmigt? 
 
Für den Zeitraum vom 14.03.2016 (Baubeginn) bis zunächst 30.11.2016 
 
Frage 2: Für welchen Zeitraum und mit welcher Begründung wurde diese 
Genehmigung wie oft verlängert? 
 
Die Genehmigung wurde bis zum 28.02.2018 verlängert. Die Begründung lag in dem 
Fortbestand der Baumaßnahme und der fehlenden Möglichkeit, das im Arheilger Weg 
befindliche Baufeld auf das Grundstück zu verlegen. Die Verlängerung erfolgte zwei Mal. 
 
Frage 3: Wann wird diese Sperrung beendet? 
 
Die Sperrung ist zum 07.02.2018 aufgehoben worden. Es kann während der Instandsetzung 
des Rad- und Fußweges, der sich in Höhe der Haftpflichtkasse befindet, zu weiteren, 
kurzzeitigen Sperrungen kommen. Diese Baumaßnahme ist für vier Wochen genehmigt, 
kann jedoch bei guter Witterung nach zwei Wochen abgeschlossen sein. Baubeginn ist der 
14.02.2018. 
 

Frage 4: Wie wurden die Interessen der Gewerbebetriebe im Industriegebiet bei 
der Abwägung dieser Sperrung berücksichtigt? 
 
Dem Bauherren wurde auferlegt, die betroffenen Gewerbetreibenden zu informieren. 
Gleichzeitig wurde die Absperrung im Roßdörfer Anzeiger durch die Gemeindeverwaltung 
veröffentlicht. 
 

Frage 5: Welche Gebühren hat und wird die Gemeinde für diese Straßennutzung 
für Bauzwecke insgesamt erhalten? 
 
890 €, i. W. achthundertneunzig Euro 
 

Frage 6: Weiche Gebührensatzung greift in diesem Fall? Wir haben die Satzung 
zu Verwaltungskosten nach der Verwaltungskostenanordrung Mdl vom 1.3.2004 
auf der Homepage der Gemeinde gefunden. Ist sie hier anzuwenden? 
 
Die Verwaltungskostenordnung Mdl vom 01.03.2004 wurde angewendet. 
 
 
Roßdorf, 28.02.2018 
 
 
 
Christel Sprößler 
Bürgermeisterin 


